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tdEUEN«ZUNFTHAU5ES,,Z.UAVDOHREN" GEMAHNT«

Gesellschaft zum möbren in Bern: Sdteibe im Gesellschaftshaus. 1903.

gegen Den ÏBeften, bas KlbenDrot befdjleidjenb roie ein

liftiger Säger. Das KIbenbrot floFj hinter Die Serge unb
bie Dämmerung nahm überljanb — nahm iiherhanb rate
Der buntle Rummer in 3toi)garts Seele.

Gr hlidfte rechts auf bie fjjöhe, too bie Heine glitte mit
bem Saudjmimpel rointte, blidte unoerroanbt hinauf. Die
Heinen Klugen mürben fdjredljafi grofe. Slöhlidj fprang
er auf, mit erhobenen Ktrmcn, mie ein flugbereiter Sögel.
Doch tiur ein KBetterleudjten lang mährte 'Die Däufdjung,
bann fanten bie Ktrme unb bie fdjeuen Klugen fpäljten nadj
möglichen Rufdjauern. Kliemanb lieh fich bliefen als Die

Solbaten, bie brühen im Dörnen tränten unb fangen; bie

aber faljen nach ihren ©läfern. Heber bem Gingang machte

ber höljerne Dorne unb rechts baoon im offenen fünfter
ftunb unfidjtbar ber Hauptmann. Rumgart lieg fich auf
ber Stühmauer nieber unb barg fein ©efidjt in beri

Sänben.
Gr fah im ©eifte fein eigenes Seim in ber Dämmerung

liegen, gefdjmüdt mit bem Klaudjroimpel, umgeben oon
buntein Säumen unb grünen KBiefen, ummeht oon K?ofen=

büften, überroölbt oom ftimmernben Simmet. Gs lag in
frifdjer Joölje unb fein Didjtlein fdjroamm hoch über Dem

: ' :

s s Die öefellfchaf
Heber bas bernifdje Runftmefen befteht ein grunDlegem

Des KBert oon Dr. 2t. 3eftger.*) Der gleiche gefd]id)ts=
geroanbte Klutor hat über 3ioei 3ünfte ber Stabt treffliche
Arbeiten gefchrieben („Die Stube 3um roten/gulbinen KJtütel
Döüroen" 1908 unb „Die ©efellftfjaft 311 ben 3immerteuten"
1909). Klebntidje Gin3elheiten bernifdjer 3unftgefellfdjaften
betreffenb, finben fich in ben Serner Dafdjenbüdjern auf

*) ®aë hcrnifcf)e 3unfttt3cfen. 33un ®r. SC. Subset'- Verlag Dun SC.

grnrtcfe, Sern. 1912.

buntein Dal in Der hereinftrömenben 91ad)t. 2III ber bumpfe
Därm ba unten branbet am f?ufe Des Hügels, allein feine

KBellen bringen nicht auf bie £ölje, auf ben 2Bei3engrat.
Das Hnglüd aber, bas Hnglüd tommt Doch hinauf. £ord),
eine Ruh brüllt in Der Dömenfdjeuer! 3®ngart fah feine

KJtildjtub, Den Scheden, an Der leeren Saufe ftehen unb
hörte fie brüllen. Herrgott, mie ber Schede abmagert!
fôîan tann ihm alle Klippen 3ählen! Rein KBunber, roenn

er mit ber KJlilch minbert! fOlarie hat oiel KIrbeit unb

beforgt obenbrein ben Stall. 2tber bas ©ras ging aus,
meil niemanb jauchte. So rouchs nichts Kteues, unb roas
gemachfen mar, fragen göhn unb Sife unb Kcebel. Klun

lag Kllarie tränt; bie Ktadjbarn beforgten Die Ruh; aber ber

Rinbbetterin tonnte teincr helfen. Reiner! Die lag hilflos,
fchredlid) leib'enb, unb bie fremben KBeiber ftanben ums Sett,
tlapperten unb rieten topflos burdjeinanber; jeöes KBort
fchmer3te fie unb niemanb trieb bie Heberflüffigen fort.
Gs trieb ihn auf; es jagte ihn im £of umher. KBenn er
Doch 2lber Der Hauptmann! Gr ballte Die häufte
unb redte fie brobenb gegen Den Dörnen, mo nun Des

Hauptmanns fünfter mie ein glühenbes Kluge leuchtete

(Sortfehung folgt.)

zum ITIotjren. ss ae

Die Sabre 1862 unb 1863; im erfteren gibt S. G. oon Ktobt
eine ©efchid)te ber ©efellfdjaft oon Raufleuten, im lehtern
fdjilbert 9CR. oon Stürler bie ©efellfdjaft oon Obergerbern.
Das Serner Dafdjenbudj auf Das 3aljr 1870 foDann cnb
hält einen hiftorifdjen Ktbrijj über bie ©efellfdjaft 3U Stohren
aus Der lieber oon KIbr. 21b. ©erfter. Gs ift teine ooll=
ftänbige KIrbeit, fonbern ein 2tus3ug aus einem im ©efelb
fdjafisardjio Der fülöhren fich befindlichen KRanuftript, tas
1762 burd) ben bermaligen Stubenfdjreiber biefer 3unfb
Wibrecht Herbort, gefdjrieben mürbe.
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gesdischà rum Mökren in Nern: Scheibe im 6eseil!châft5bZU5. 1SSS.

gegen den Westen, das Abendrot beschleichend wie ein

listiger Jäger. Das Abendrot floh hinter die Berge und
die Dämmerung nahm überHand — nahm überHand wie
der dunkle Kummer in Zwygarts Seele.

Er blickte rechts auf die Höhe, wo die kleine Hütte init
dem Rauchwimpel winkte, blickte unverwandt hinauf. Die
kleinen Augen wurden schreckhaft grosz. Plötzlich sprang

er auf, mit erhobenen Armen, wie ein flugbereiter Vogel.
Doch nur ein Wetterleuchten lang währte die Täuschung,

dann sanken die Arme und die scheuen Augen spähten nach

möglichen Zuschauern. Niemand lief; sich blicken als die

Soldaten, die drüben im Löwen tranken und sangen; die

aber sahen nach ihren Gläsern. Ueber dem Eingang wachte
der hölzerne Löwe und rechts davon im offenen Fenster
stund unsichtbar der Hauptmann. Zwygart lieh sich auf
der Stützmauer nieder und barg sein Gesicht in den

Händen.
Er sah im Geiste sein eigenes Heim in der Dämmerung

liegen, geschmückt mit dem Rauchwimpel, umgeben von
dunkeln Bäumen und grünen Wiesen, umweht von Rosen-

driften, überwölbt vom flimmernden Himmel. Es lag in
frischer Höhe und sein Lichtlein schwamm hoch über dem

SS SS via Sesellfchas
Ueber das bernische Zunftwesen besteht ein grundlegen-

des Werk von Dr. A. Zesiger.U Der gleiche geschichts-
gewandte Autor hat über zwei Zünfte der Stadt treffliche
Arbeiten geschrieben („Die Stube zum roten/guldinen Mittel
Löüwen" 1903 und „Die Gesellschaft zu den Zimmerleuten"
1909). Aehnliche Einzelheiten bernischer Zunftgesellschaften
betreffend, finden sich in den Berner Taschenbüchern auf

Das bcrnüche Zunftwesen. Vvn Dr. A, Zesiger. Verlag Vvn A,
Francke, Bern. I9l2.

dunkeln Tal in der hereinströmenden Nacht. All der dumpfe
Lärm da unten brandet am Futz des Hügels, allein seine

Wellen dringen nicht auf die Höhe, auf den Weizengrat.
Das Unglück aber, das Unglück kommt doch hinauf. Horch,
eine Kuh brüllt in der Löwenscheuer! Zwygart sah seine

Milchkuh, den Schecken, an der leeren Raufe stehen und
Hörte sie brüllen. Herrgott, wie der Schecke abmagert!
Man kann ihm alle Nippen zählen! Kein Wunder, wenn
er mit der Milch mindert! Marie hat viel Arbeit und
besorgt obendrein den Stall. Aber das Gras ging aus,
weil niemand jauchte. So wuchs nichts Neues, und was
gewachsen war, fraszen Föhn und Bise und Nebel. Nun
lag Marie krank; die Nachbarn besorgten die Kuh; aber der

Kindbetterin konnte keiner helfen. Keiner! Die lag hilflos,
schrecklich leid'end, und die fremden Weiber standen ums Bett,
klapperten und rieten kopflos durcheinander; jedes Wort
schmerzte sie und niemand trieb die Ueberflüssigen fort.
Es trieb ihn auf; es jagte ihn im Hof umher. Wenn er
doch Aber der Hauptmann! Er ballte die Fäuste
und reckte sie drohend gegen den Löwen, wo nun des

Hauptmanns Fenster wie ein glühendes Auge leuchtete

(Fortsetzung folgt.)

7um Mlzren. ^ ^
die Jahre 1362 und 1863; im ersteren gibt B. E. von Rodt
eine Geschichte der Gesellschaft von Kaufleuten, im letztern
schildert M. von Stürler die Gesellschaft von Obergerbern.
Das Berner Taschenbuch auf das Jahr 1370 sodann ent-
hält einen historischen Abritz über die Gesellschaft zu Mähren
aus der Feder von Abr. Ad. Eerster. Es ist keine voll-
ständige Arbeit, sondern ein Auszug aus einem im Gesell-
schaftsarchiv der Möhren sich befindlichen Manuskript, das
1762 durch den dermaligen Stubenschreiber dieser Zunft,
Albrecht Herbort, geschrieben wurde.
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©efellfdjaften erroarben fid), aber bod) im Saufe ber 3eit
5?ed)te, bie ibre öfonomifche unb potitifche Stellung
innerhalb Des Stabtperbanbes hoben unb befeftigten.

Sie 'Durften fidj ungehindert auf ihren „Stuben",
b. i. in ihren ©efellfd)aftshäufern, oerfammeln, ge=

noffen alfo — für jene 3eitert feine Selbftperftänb»
lidjïeit — eine ©rt ©erfammlungsrecht. Später
rourben bie ©efellfd)aften fogar „regimentsfähig" in
Dem Sinne, bah jebes neugeroählte ©litglieb bes
©ates ber 3œeihunbert einer ©efellfdfaft angehören
muhte; nodj fpäter rourbe bie gleite ©ebingung
an bie ©urgerredjtsbebingung gefnüpft. 3m Saufe
bes 15. 3ahrbunberts erroarben fich Die 4 Daupt»
fünfte ber ©ledger, ©erber, Schmiede unD ©fiftern
bas fogenannte ©ennerred)t, b. h- öas ©echt, aus
ihrer Glitte bie 4 ©enner ber Stabt 3U mähten.
Die ©cnner roählten bie Sed)3ehner, bie ihrerfeits
den ©rohen ©at unb ben Steinen ©at neu beftellten.
Seit ©nbe bes 16. 3ahrt)unberts erhielten fie 3U

biefer hod)mid)tigen Srunftion nod) bie ©erroattung
ber 4 Sanbgericbte Scftigen, Sonotfingen, 3oIIi=
fofen unb Sternenberg (Saupen) unb einen ©nteil
an ber ©ermattung unD 3ufti3 berfetben. ©ine Stär»
fung ber politifchen Stellung Der 3ünfte mar bas
fpäter entffanbene ©rioilegium, bah aud) bie Sed)=
3ehner aus ben ©rohräten ber ffiefeltfdjaftcn gewählt
roerben muhten, ©ine befonbere Sebeutung erlangten
bie ©efellfd)aften aud) uod) burd) bie Sriegsorbnung,
bie bie ©usrüftung unD Sontrotle ber ©tannfdjaften
ben 3üuften 3uroies.

Ilm 1420 herum mar bie ©erner Sürgerfd)aft
in 22 ©efeltfchaften inforporiert, bie bie ©Detigen,
bie Schüben, bie Saufleute unb 11 Danbroerfe um»
fahten. 3m Saufe ber 3eit fd)mol3 ihre 3oht auf
13 3ufammen; bie Stabt ©ern 3ät)tt heute Die fol»
genben 3ünfte: Diftel3roang, ©fiftern, Schmieben,
©lebgern, Obergerroern, ©tittellöroen, Schuhmacher,
©Seher, ©löhren, Saufleuten, 3tmmerleuten, Sd)iff=
leuten unb ©ffen.

*
Die 3unft 3u 9©obren machte biefe oben ffi3=

3ierte ©ntroidlung gemeinfam mit ben anbern ©efell»
fdfaften mit. ©ur roenige ihrer ©titglieber traten

in ber bernifchen ©efd)id)te ftarf heroor. ©ine ©in3el=
erfcheinung in biefer Dinficht ift ber roadere Sienharb Dremp,
ber Sdftoager 3toingIis, ber um ein gutes ©Sort für bie
Sache ber ©eformation fid) fogar „in bie fefi" werfen lieh
unb erflärte, „e ba 3U erfulen, benn roiberruf 3U tun",
©ei ihm berbergte 3mingli, als er 1528 bas grohe ©eli=
geonsgefpräd) in ©ern leitete; er roohnte an ber fehigen
3eughausgaffe. ©r, ben man 1825 bei ber ©atserneuerung
„um ber ©leh milieu überhipft" hatte, rourbe nach Der

©eformation reich mit ©emteru hebad)t unb ftarb als reicher
©lann. ©itlaus ©lanuel hatte ihn in feinem Dotentan3 an
ber Sirebbofmauer ber ©rebiger oerewigt.

Die „Stuben" erhielten mit bem ausgehenben 17.

3ahrhunbert eine ©rroeiterung ihrer ©ebeutung Durch bie

©rmenpflege, bie mehr unb mehr ausfd)liehlid) in bie Danb
ber ein3elnen ©efellfchaften gelegt rourbe. Durd) bie Stürme
ber helpetifchen ©eoolution fd)Iugen fich bie ©erner Danb»
roerfsgefellfdjaften mit grohem ©efd)id burd), ban! ihrer
©Sirffamfeit als ©rmen» unb ©3aifenbehörben. ©on um»
wägender Sebeutung roar erft bie ©euorbnung aus bem
3ahre 1804, bie bie DanbwerfsoerbinbIid)feit für bie ©e=

fellfdjaften aufhob, ©on nun an rourbe nicht mehr bie

3ugel)örigfeit 3um Danbroerf ausfd)Iaggebenb für bie ©uf=
nähme ober ©idftaufnahme in bie 3unft. Seither muhten
bie Statuten ber ein3elnen „Stuben" nod) oerfchiebene ©lale
ben burd) bie ©erfaffungsreoifionen entftanbenen neuen
Situationen angepaht roerben, fo 1837 als fÇolge ber 31er
©erfaffung, 1854 nach bem ©emeinbegefeh oon 1852, 1874

Der ©efellfdjaft 3um ©löhren ift Deil roiberfahren in»

fofern, als ihr in ©ottholb 9lppen3eller, ©farrer in ©ap=
persroil, ein neuer ®efd)id)tsfd)reiber erftanben ift. Uppen»

6esellscbatt zum Wöhren in Bern: Wöhren=Sahne uon 1891.

äeller hat für3lid) ein tüchtiges, aud) äuherlid) gefdjmadooll
ausgeftattetes ©ud) erfdjeinen laffen, roorin er ben Stuben»
genoffen 3U ©löhren unb beren ©ngehörigen bie innere unb
äuhere ©ntroidlung ihrer ©efellfchaft fdjilbert.*) ©r hat
barin mit grohem gleih ein reiches Quellenmaterial oer»
arbeitet,' bas gan3e ©Serf trägt ben Stempel einer ernft»
haften Sforfcherarbeit.**) 3n ber ©nnahme, bag fid) uiele
unferer Sefer um biefes Stüd bernifdjer £ofaIgefd)id)te inte»
reffieren roerben, geben wir mit ©adjftehenbem einen ©einen
©inblid in ben 3nbalt bes ©ud)es. Die Silbftöde gu ben
3IIuftrationen bes ©uffahes ftammen aus bem ©ppen3eller=
fchen ©Serfe.

©ern roar feine eigentliche 3unftftabt roie ©afel, Solo»
thurn, 3ürich, St. ©allen u. a. Die bernifdjen 3ünfte hatten
im Sampfe um bie politifche ©lacht nie gan3 obfiegt, oiel»
mehr hatten fid) bie abeligen gamilien als ftärfer ermiefen unb
bie ©egierungsgewalt in ben Dänben behalten. Das ©e=

fultat ber 3unftfämpfe, bie im 14. Sahrhunbert getobt
haben, roaren bie Danbwcrfsgefellfdjaften, bie,
int ©egenfah 3U ben 3ünften anberer Stäbte, 3ürid)S 3. ©.,
feinen bireften ©nteil an ber ©egierung hatten unb aud)
feinen 3unft3wang aus3uüben in ber Sage roaren. Diefe

*) ®te ®efellfd)aft jum 3JföI)ren. ®en ©tubengenoffen unb Singe«
hörigen gefdjilbert bon ®ottI)otb Slppen^eller, Pfarrer in fHapperStoil,
Sern. Sern, Sudfbrucferet Siicpter & ®o. 1916.

**) SIppen3eïïer pat 1911 eine pSfdje ©eimatïunbe feiner ffircpge»
meinbe Peröffentticpt; fie mürben an biefer ©teile ebenfalls anertennenb
befproepen.
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Gesellschaften erwarben sich, aber doch im Laufe der Zeit
Rechte, die ihre ökonomische und politische Stellung
innerhalb des Stadtverbandes hoben und befestigten.

Sie durften sich ungehindert auf ihren „Stuben",
d. i. in ihren Gesellschastshäusern, versammeln, ge-
nassen also — für jene Zeiten keine Selbstverständ-
lichkeit ^ eine Art Versammlungsrecht. Später
wurden die Gesellschaften sogar „regimentsfähig" in
dem Sinne, dah jedes neugewählte Mitglied des
Rates der Zweihundert einer Gesellschaft angehören
muhte,- noch später wurde die gleiche Bedingung
an die Burgerrechtsbedingung geknüpft. Im Laufe
des 15. Jahrhunderts erwarben sich die 4 Haupt-
zünfte der Metzger, Gerber, Schmiede und Pfistern
das sogenannte Vennerrecht, d. h. das Recht, aus
ihrer Mitte die 4 Venner der Stadt zu wählen.
Die Venner wählten die Sechzehner, die ihrerseits
den Groszen Rat und den Kleinen Rat neu bestellten.
Seit Ende des 16. Jahrhunderts erhielten sie zu
dieser hochwichtigen Funktion noch die Verwaltung
der 4 Landgerichte Seftigen, Konolfingen, Zolli-
kofen und Sternenberg (Laupen) und einen Anteil
an der Verwaltung und Justiz derselben. Eine Stär-
kung der politischen Stellung der Zünfte war das
später entstandene Privilegium, dah auch die Sech-
zehner aus den Grospäten der Gesellschaften gewählt
werden muhten. Eine besondere Bedeutung erlangten
die Gesellschaften auch noch durch die Kriegsordnung,
die die Ausrüstung und Kontrolle der Mannschaften
den Zünften zuwies.

Um 1426 herum war die Berner Bürgerschaft
in 22 Gesellschaften inkorporiert, die die Adeligen,
die Schützen, die Kaufleute und 11 Handwerke um-
fahlen. Im Laufe der Zeit schmolz ihre Zahl auf
13 zusammen: die Stadt Bern zählt heute oie fol-
genden Zünfte: Distelzwang, Pfistern, Schmieden,
Metzgern, Obergerwern, Mittellöwen. Schuhmacher,
Weber, Möhren, Kaufleuten. Zimmerleuten. Schiff-
leuten und Affen.

Die Zunft zu Möhren machte diese oben skiz-

zierte Entwicklung gsmeinsam mit den andern Gesell-
schaffen mit. Nur wenige ihrer Mitglieder traten

in der bernischen Geschichte stark hervor. Eine Einzel-
erscheinung in dieser Hinsicht ist der wackere Lienhard Tremp,
der Schwager Zwinglis, der um ein gutes Wort für die
Sache der Reformation sich sogar „in die kefi" werfen lieh
und erklärte, „e da zu erfulen, denn widerruf zu tun".
Bei ihm herbergte Zwingli, als er 1523 das grohe Reli-
geonsgespräch in Bern leitete: er wohnte an der jetzigen
Zeughausgasse. Er, den man 1825 bei der Ratserneuerung
„um der Meh willen überhipft" hatte, wurde nach der

Reformation reich mit Aemtern bedacht und starb als reicher
Mann. Niklaus Manuel hatte ihn in seinem Totentanz an
der Kirchhofmauer der Prediger verewigt.

Die „Stuben" erhielten mit dem ausgehenden 17.

Jahrhundert eine Erweiterung ihrer Bedeutung durch die

Armenpflege, die mehr und mehr ausschliehlich in die Hand
der einzelnen Gesellschaften gelegt wurde. Durch die Stürme
der helvetischen Revolution schlugen sich die Berner Hand-
Werksgesellschaften mit grohem Geschick durch, dank ihrer
Wirksamkeit als Armen- und Waisenbehörden. Von um-
wälzender Bedeutung war erst die Neuordnung aus dem
Jahre 1864, die die Handwerksverbindlichkeit für die Ge-
sellschaften aufhob. Von nun an wurde nicht mehr die

Zugehörigkeit zum Handwerk ausschlaggebend für die Auf-
nähme oder Nichtaufnahme in die Zunft. Seither muhten
die Statuten der einzelnen „Stuben" noch verschiedene Male
den durch die Verfassungsrevisionen entstandenen neuen
Situationen angepaht werden, so 1837 als Folge der 31er
Verfassung, 1854 nach dem Eemeindegesetz von 1852, 1374

Der Gesellschaft zum Möhren ist Heil widerfahren in-
sofern, als ihr in Gotthold Appenzeller, Pfarrer in Rap-
perswil, ein neuer Geschichtsschreiber erstanden ist. Appen-

Sesellîchâtt rum ipöbren in kern-. I1?ölp-en-5glnie von 1891.

zeller hat kürzlich ein tüchtiges, auch äuherlich geschmackvoll
ausgestattetes Buch erscheinen lassen, worin er den Stuben-
genossen zu Möhren und deren Angehörigen die innere und
äuhere Entwicklung ihrer Gesellschaft schildert.*) Er hat
darin mit grohem Fleih ein reiches Quellenmaterial ver-
arbeitet,' das ganze Werk trägt den Stempel einer ernst-
haften Forscherarbeit.**) In der Annahme, dah sich viele
unserer Leser um dieses Stück bernischer Lokalgeschichte inte-
ressieren werden, geben wir mit Nachstehendem einen kleinen
Einblick in den Inhalt des Buches. Die Bildstöcke zu den
Illustrationen des Aufsatzes stammen aus dem Appenzeller-
scheu Werke.

Bern war keine eigentliche Zunftstadt wie Basel, Solo-
thurn, Zürich, St. Gallen u. a. Die bernischen Zünfte hatten
im Kampfe um die politische Macht nie ganz obsiegt, viel-
mehr hatten sich die adeligen Familien als stärker erwiesen und
die Regierungsgewalt in den Händen behalten. Das Re-
sultat der Zunftkämpfe, die im 14. Jahrhundert getobt
haben, waren die Handwerksgesells chasten, die,
im Gegensatz zu den Zünften anderer Städte, Zürichs z. B.,
keinen direkten Anteil an der Regierung hatten und auch
keinen Zunftzwang auszuüben in der Lage waren. Diese

*) Die Gesellschaft zum Möhren. Den Stubengcnossen und Ange-
hörigen geschildert von Gotthold Appenzeller, Pfarrer in Rapperswil,
Bern. Bern, Buchdruckerei Büchlcr à Co. 1916.

**) Appenzeller hat 1911 eine hübsche Heimatkunde seiner Kirchge-
meinde veröffentlicht; sie wurden an dieser Stelle ebenfalls anerkennend
besprochen.



IN WORT UND BILD 125

"HAN S'KElSEfVSTIFTET» DUR^'H'SCHENKUNG» DAS'ARMENGUT'

Gesellschaft zum IPöhren in Bern :

(Sunbesoerfaffungsreotfion), nach ben neuen Srntengefefeen
non 1857 unb 1897 unb 1912, nad) bem hernifdjen ©in»
führungsgefeh 3um fd)mei3erifd)en 3ioiIgefel3bud) 1911.

*

Die ©efellfdjaft 3unt Stohren roar urfprüuglid) bie
Snnung ber Schnei ber unb ber Dud)fd)erer, b. i. ber
Dudjhänbler. Die äftefte ©efellfchaftsorbnung, der fogen.
Schneiberbrief, ftammt aus bem 15. Sabrbunbert. Snner»
balb bes Danbroerfs ftef)en fid) 3toei ©ruppen gegenüber:
bie KReifter unb bie ©efellen; beibe oereinigt bas fogenannte
„©rohe Sott". Sîeifter burfte fid) nennen, teer bie Steifter»
îdjaft erroorben, b. I). bas Steifterftüd abgelegt unb fid)
ausgeroiefen, bah er fein Sanbroerf oerftanb. ©s roerben
feine Sfufd)er gebulbet. ©ine geroiffe Solibarität in ber
Sebartblung ber Hunben unb ber ©efellen roar jebem Steifter
3ur ^ßflidjt gemacht. 2Ber eine SIrbeit nidjt mit eigenen
©efellen — beren 3aI)I aud) oorgefd)rieben roar — ausführen
fonnte, roar gehalten, fie einem SOTitraeifter 3U3uhaIten. Durch
2lbmad)ungen rourbe bas gegenfeitige lieber» unb Unter»
bieten perbinbert.

Die Scbneibergefellcn roaren fd)on ums Sabr 1696
trefflich organifiert. ©ine ©efellenorbnung ober „Stuben»
orbnung aus jenem Sabre gibt uns oon biefer Organifation
ein genaues Sitb. 5lud) bie ©efellen hatten ein eigenes
Sott, b. b. eigene 3ufammenfünfte; fogar eine eigene „fiabe"
(.Raffe) fpeiften fie. 9IlIerbings mag biefe „Stubenorbnung"
in ber £>auptfa<be nad) bem Sntereffe ber ÏReifter orientiert
geroefen fein. SBenn barin bas Senebmen in unb aufjer
ber Stube, ja fogar ber Kirchgang reglementiert roar, fo
beutet bas ohne 3roeifef auf bie meifterlidje 2Iutorfd)aft
hin. Dah fd)on in früheften 3eiten bie Fürforgeibee feften
Fuh gefafet hatte, beroeift bas fogenannte „Sd)neiberfned)ten=
gut", bie Stiftung einer „SBeibsperfon" 3um Snbenfen an
ben 3U früh babingefdjiebenen Sräutigam, aus bereu 3infen
arme ©efellen unterftiibt rourben.

Die Sahungen über bas Hebrfingsroefen beftimmten
unter anberem, bah fein Sebrling fein éanbroerf anbersroo
als bei einem bürgerlichen SReifter lernen folle, bah aber
aud; fein SReifter feinen fiebrbuben 3U anbeten Arbeiten
benn 3U ben banbroerffid)en anhalten folle. Sod) 1752
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roaren Unehelidje oon ber £ebre ausgefd)Ioffen. Das fiebig»
fpredjen gefdjah ohne Förmlid)feiten. Die 2Banber3eit oon
2 Sahren für StReiftersföhne unb oon 4 Sahren für andere
©efellen roar Segel. Den 2Ibfd)Iuh bilbete bas SCRcifterftücf,
bas unter 2Iuffid)t oon 3toei SReiftern, ber fogenannten
„SRateriemeifter", ausgeführt roerben muffte. Der ©efelle,
ber fid) für bas SReifterftüd angemelbet, hatte 3uerft 3roei
2Bod)en bei einem SReifter Der Stabt 3U arbeiten, ber fein
Hennen 3U begutachten hatte; bann muhte er fid) ausroeifen,
bah er bas 3ufd)neiben nad) einer Hreibe3eid)nung auf
bent Dudjftüd oerftanb; ferner muhte er roiffen, roieoief
©Ilen oon biefem ober jenem Dud) mit oerfdjiebcnen Sreiten
bie oerfd)iebenen HIeibungsftücfe erforberten. Hein Sdjneiber
burfte heiraten, beoor er fein SLReifterftücf gefertigt hatte.
Die "Hoften ber Prüfung betrugen um 1700 herum '40

Sfunb, in heutigem SBert 150—200 Franfen.
Die 3ugehörigfeit 3ur 3unft fdjübte aud) in Sern oor

unbeliebiger Honfurren3 frember frjanbroerfsgenoffen. Die
3ahl ber SLReifter, benen bie 3unftorbnung innerhalb ber
Stadtmauern 3U praftijieren erlaubte, betrug 25 im Sabre
1746. Da bamals nur 21 in ber Stabt angefeffen roaren,
rourben ba3U nod> 4 „äuhere", b. h- nom Sanbe herfom»
menbe, aufgenommen. Die Frauenarbeit roar als illopafe
Honfurren3 oerpönt. Die Stümper rourben energifd) unb
oon gefehesroegen befämpft.

9Ran unterfd)ieb ftreng 3u>ifd)en „©eroanbfdjneibern",
bie roertoolle Stoffe »erarbeiteten, unb geroöbnlidjen Sd)nei=
bern ober gar Ffidfdjneibern.

Das Sdjneiberhanbroerf genoh in früheren 3eiten ent»

fd)ieben eine höhere 2Bertfd)ähung als heute. Die Hieiber
roaren mehr als heute bie SRerfjeidjen ber Stanbesunter»
fdjiebe. Sa, bie Dradjten für bie oerfchiebenen ©efellfdjafts»
unb Serufsflaffen roaren in Slanbaten gerabe3U gefehlid)
feftgelegt., Se fomplt3ierter Die HIeiberoorfd)riften rourben,

•um fo bebeutfamer roar bie Solle ber £anbroerfer, bie auf
biefem ©ebiet Sefdjeib roiffen muhten. Shre Stellung 3um
Sublifum fann in geroiffem Sinne mit ber ber heutigen
Sotare unb Fürfpredjer oerglichen roerben. SBarum 3. S.
ein Sebammenrocf 27 ©Ilen oerlangte, feine mehr unb feine
roeniger, bas HIeib eines Sd)arfrichters 18, bas eines Settel»
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Sesellschskt !u»i INöbren in kern:

(Bundesverfassungsrevision), nach den neuen Armengeschen
von 1857 und 1897 und 1912, nach dem bernischen Ein-
führungsgesch zum schweizerischen Zivilgesetzbuch 1911.

Die Gesellschaft zum Mohren war ursprünglich die
Innung der Schneider und der Tuchscherer, d. i. der
Tuchhändler. Die älteste Gesellschaftsordnung, der sogen.
Schneiderbrief, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Inner-
halb des Handwerks stehen sich zwei Gruppen gegenüber:
die Meister und die Gesellen: beide vereinigt das sogenannte
„Große Bott". Meister durfte sich nennen, wer die Meister-
schaft erworben, d. h. das Meisterstück abgelegt und sich

ausgewiesen, daß er sein Handwerk verstand. Es werden
keine Pfuscher geduldet. Eine gewisse Solidarität in der
Behandlung der Kunden und der Gesellen war jedem Meister
zur Pflicht gemacht. Wer eine Arbeit nicht mit eigenen
Gesellen — deren Zahl auch vorgeschrieben war — ausführen
konnte, war gehalten, sie einem Mitmeister zuzuhalten. Durch
Abmachungen wurde das gegenseitige Ueber- und Unter-
bieten verhindert.

Die Schneidergesellen waren schon ums Jahr 1696
trefflich organisiert. Eine Gesellenordnung oder „Stuben-
ordnung aus jenem Jahre gibt uns von dieser Organisation
ein genaues Bild. Auch die Gesellen hatten ein eigenes
Bott. d. h. eigene Zusammenkünfte: sogar eine eigene „Lade"
(Kasse) speisten sie. Allerdings mag diese „Stubenordnung"
in der Hauptsache nach dem Interesse der Meister orientiert
gewesen sein. Wenn darin das Benehmen in und außer
der Stube, ja sogar der Kirchgang reglementiert war, so

deutet das ohne Zweifel auf die meisterliche Autorschaft
hin. Daß schon in frühesten Zeiten die Fürsorgeidee festen
Fuß gefaßt hatte, beweist das sogenannte „Schneiderknechten-
gut", die Stiftung einer „Weibsperson" zum Andenken an
den zu früh dahingeschiedenen Bräutigam, aus deren Zinsen
arme Gesellen unterstützt wurden.

Die Satzungen über das Lehrlingswesen bestimmten
unter anderem, daß kein Lehrling sein Handwerk anderswo
als bei einem bürgerlichen Meister lernen solle, daß aber
auch kein Meister seinen Lehrbuben zu anderen Arbeiten
denn zu den handwerklichen anhalten solle. Noch 1752
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waren Uneheliche von der Lehre ausgeschlossen. Das Ledig-
sprechen geschah ohne Förmlichkeiten. Die Wanderzeit von
2 Jahren für Meisterssöhne und von 4 Jahren für andere
Gesellen war Regel. Den Abschluß bildete das Meisterstück,
das unter Aufsicht von zwei Meistern, der sogenannten
„Materiemeister", ausgeführt werden mußte. Der Geselle,
der sich für das Meisterstück angemeldet, hatte zuerst zwei
Wochen bei einem Meister der Stadt zu arbeiten, der sein
Können zu begutachten hatte: dann mußte er sich ausweisen,
daß er das Zuschneiden nach einer Kreidezeichnung auf
dem Tuchstück verstand: ferner mußte er wissen, wieviel
Ellen von diesem oder jenem Tuch mit verschiedenen Breiten
die verschiedenen Kleidungsstücke erforderten. Kein Schneider
durfte heiraten, bevor er sein Meisterstück gefertigt hatte.
Die Kosten der Prüfung betrugen um 1769 herum 49
Pfund, in heutigem Wert 159—299 Franken.

Die Zugehörigkeit zur Zunft schützte auch in Bern vor
unbeliebiger Konkurrenz fremder Handwerksgenossen. Die
Zahl der Meister, denen die Zunftordnung innerhalb der
Stadtmauern zu praktizieren erlaubte, betrug 25 im Jahre
1746. Da damals nur 21 in der Stadt angesessen waren,
wurden dazu noch 4 „äußere", d. h. vom Lande herkom-
mende, aufgenommen. Die Frauenarbeit war als illoyale
Konkurrenz verpönt. Die Stümper wurden energisch und
von gesetzeswegen bekämpft.

Man unterschied streng zwischen „Eewandschneidern",
die wertvolle Stoffe verarbeiteten, und gewöhnlichen Schnei-
dern oder gar Flickschneidern.

Das Schneiderhandwerk genoß in früheren Zeiten ent-
schieden eine höhere Wertschätzung als heute. Die Kleider
waren mehr als heute die Merkzeichen der Standesunter-
schiede. Ja, die Trachten für die verschiedenen Eesellschafts-
und Berufsklassen waren in Mandaten geradezu gesetzlich
festgelegt., Je komplizierter die Kleidervorschriften wurden,

-um so bedeutsamer war die Rolle der Handwerker, die auf
diesem Gebiet Bescheid wissen mußten. Ihre Stellung zum
Publikum kann in gewissem Sinne mit der der heutigen
Notare und Fürsprecher verglichen werden. Warum z. B.
ein Hebammenrock 27 Ellen verlangte, keine mehr und keine
weniger, das Kleid eines Scharfrichters 13. das eines Bettel-
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bie heutigen 3unftgefeIIfd)aften ausfd)Iieß=
lief» bie Sruten» unb Sormunbfd)aftspfIege inner»
falb ifrer Korporation mit großem Eifer urtb

meift^ ro
burdjf^hren,

ift all»

fchaftsßaus unb bte Ebrengefdjirre, insbefonöerebie
Sedier aus altem unb neuem Sef'ß. Einige ältere
Stüde mürben feinerseit ins Suslanb oerfauft, bie
anbeten finb im fiftorifefen Stufeum beponiert.
Ein prächtiges Scbauflüd ift ber StobrScdjer non
1866. (Sergleidje nebenftefenbe Sbbilbung.) Er
ift in Silber gegoffen, Bifeliert unb oergolbet. Der
Stopf ift abnefmbar. Er tourbe oon SDlaXer Ehr.
Süßler in Sern entmorfen unb non ber girma
Sp & 2Bagner in Serlin ausgeführt. Seine §öfe

fin*oerfertigte geftidte Krahne geigt bas S3appen=
bilb ber ©efellfcfjaft, ben Sîohrenfopf, auf rot»
fdjroar3em, geflammtem ©runbe (fiefe Sbbilbung

Die 3unftftube fat 1908 einen bebeutfamen
Scfntud erhalten in ben oon S. Stünger ge3eid)=
neten ©lasgemälben. Sie oerbilblidjeit roidjtige
Sorgänge aus ber 3unftgefd)icbte, tote bte 3n=
fefriften anfceuten (fiefe bie Sbbilöungen). Die
eine 3. S. fat eine Ehronitftelle 3um Sorrourf, ba
er3äflt toirb, toie oon 23 Teilnehmern am „Saoar»
rifd)en 3ug" 1587 aus ber 3unft nur 12 roieber
feimfehrten unb baß oon ben Seimgefefrten ihrer
oiele nachträglich fdjroer Iran! getoorben unb ge=

Den Schluß bes 31ppen3elïerfd)en Sudjes bilbet
eine intereffante 3ufanimenfteIIung ber 3unft=
gefdjlechter, ber ausgeftorbetten fotoofl toie ber nod)
Iebenbeu. Die bebeutungsoollften barunter firtb
biographifd) behanbelt. S3er fid) für TSerfönlidfes

Gesellschaft zum möhren in Bern: inohr=Becber. 1866. intereffiert, fommt in biefem Teil bes Sudjes 00II
auf feine Sedjnung. 3ebem ©efcfidjtsfreunb fei

oogtes 11, roieoiel Tud) ber Sod eines Schultheißen, ber Sppen3ellers inhaltreidge Stenographie, bie fidj megen ihres
eines Sfarrherrn, eines getoöhnlidien Surgers, eines Trorn» einfachen, Haren Sufbaus Ieidjt unb mit ©etoinn lieft, tearm
peters ober eines Sofaunenbläfers beanfpruefen burfte ober empfohlen.
mußte, bas fonnte bod) nur einer 00m Scad), ein Eingemeihter ;

i i
i H.B.

S. 3ur!inben, Der IPeiîkrieg.
Einige Snmerfungen 3U einem fcftoeijerifdjen Kriegsbudje.

(Schluß.)

Es gibt für ben Krieg audj ein boppeltes Saifonnen»
redjt: bas eigene unb bas fürs Soif. 3urlinben
bietet neben oielen anbern 3toei befonbers gute Sei»
fpielc aus ber ©efd)id)tc. Das eine ftammt oon
griebrid) II. 1740 tarn er auf ben Thron; er begann
fofort ben erften fdjlefifdjen Krieg. „3d) gebe 3hnen
ein Sroblem 3U löfen," fdjreibt er am 1. Sooember 1740 an
feinen Staatsminifter oon Sobemils, „toenn man im Sorteil
ift, foil man ihn benußen ober nicht? 3d) bin mit meinen
Truppen unb mit allem bereit; toenn ich mid) bes Sorteiis
nicht bebiene, bann halte ich ein ©ut in ben föänben,

beffen ©ebraud) id) nicht tenne. SSenn id) ben Sorteil
fenne, fo toürbe man fagen, baß id) bie ©efdjidlichïeit be=

fiße, mid) ber llcbcrlegenfeit 311 behielten, bie ich meinem
Sacfjbar gegenüber habe." Kein SSort oon Sedjtsanfprüchen
auf Sdjlefien; bas fommt erft am 7. Sooember 1740. Eine
Sanbbenterfung lautet ba: ,,Die Serhtsanfpriidje finb Sache
ber Stinifter, alfo bie 3fre. Es ift 3eit, im ©eheimen baran
3U arbeiten, benn bie Sefefde an bie Truppen finb gegeben."
Das ift alles. Stadjen Sie bem Solle oor, baß mir im
Sedjt finb, Sie brauchen es ja felbft nidjt 3U glauben. —
Unb bann Sismard. Das Elfaß ein beutfdjes fianb; es

gehörte früher bent beutfdjen Seich«; alfo foil es mieber
beutfd) merben. So begeiftert man bas Soif für bie Sn=
nerion. Er felbft aber ladjt barüber: „Srofefforenibee" unb
meint, bas fäme fdjön heraus, toenn Sreußen alle feine
eroberten ©ebiete herausgeben müßte. Sber er benußt giet=
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^aß die heutigen Zunftgesellschaften ausschlich-
lich die Armen- und Vormundschaftspflege inner-

' halb ihrer Korporation mit großem Eifer und

^

meist

schaftshaus und die Ehrengeschirre, insbesondere'die

Becher aus altem und neuem Besitz. Einige ältere
Stücke wurden seinerzeit ins Ausland verlauft, die
anderen sind im historischen Museum deponiert.
Ein prächtiges Schaustück ist der Mahr B'cher von
1866. (Vergleiche nebenstehende Abbildung.) Er
îst in Silber gegossen, ziseliert und vergoldet. Der

a Kopf ist abnehmbar. Er wurde von Maler Chr.
Bühler in Bern entworfen und von der Firma
Sy k Wagner in Berlin ausgeführt. Seine Höhe

i hin >verfertigte gestickte Fahne zeigt das Wappen-
WU.O bild der Gesellschaft, den Mohrenkopf, auf rot-
W ^

schwarzem, geflammtem Grunde (siehe Abbildung

R a Die Zunftstube hat 1303 einen bedeutsamen

K ' Schmuck erhalten in den von R. Münger gezeich-
neten Glasgemälden. Sie verbildlichen wichtige
Vorgänge aus der Zunftgeschichte, wie die In-

> schriften andeuten (siehe die Abbildungen). Die
eine z. B. hat eine Chronikstelle zum Vorwurf, da
erzählt wird, wie von 23 Teilnehmern am „Navar-
rischen Zug" 1587 aus der Zunft nur 12 wieder

M heimkehrten und daß von den Heimgekehrten ihrer
viele nachträglich schwer krank geworden und ge-

Den Schluß des Appenzellerschen Buches bildet
êWMMMzr. -

eine interessante Zusammenstellung der Zunft-
geschlechter, der ausgestorbenen sowohl wie der noch
lebenden. Die bedeutungsvollsten darunter sind
biographisch behandelt. Wer sich für Persönliches

6ese»s»i,tt -aim möpren in Nern: Wostr-Necher. 18SS. interessiert, kommt in diesem Teil des Buches voll
auf seine Rechnung. Jedem Geschichtsfreund sei

vogtes 11, wieviel Tuch der Rock eines Schultheißen, der Appenzellers inhaltreiche Monographie, die sich wegen ihres
eines Pfarrherrn, eines gewöhnlichen Burgers, eines Trom- einfachen, klaren Aufbaus leicht und mit Gewinn liest, warm
peters oder eines Posaunenbläsers beanspruchen durfte oder empfohlen.
mußte, das konnte doch nur einer vom Fach, ein Eingeweihter ^ H. ö.

Zullnàsî, Der weitkneg.
Einige Anmerkungen zu einem schweizerischen Kriegsbuche.

(Schluß.)

Es gibt für den Krieg auch ein doppeltes Raisonnen-
recht: das eigene und das fürs Volk. Zurlinden
bietet neben vielen andern zwei besonders gute Bei-
spiele aus der Geschichte. Das eine stammt von
Friedrich II. 1740 kam er auf den Thron: er begann
sofort den ersten schlesischen Krieg. „Ich gebe Ihnen
ein Problem zu lösen," schreibt er am 1. November 1740 an
seinen Staatsminister von Podewils, „wenn man im Vorteil
ist, soll man ihn benutzen oder nicht? Ich bin mit meinen
Truppen und mit allem bereit: wenn ich mich des Vorteils
nicht bediene, dann halte ich ein Gut in den Händen,

dessen Gebrauch ich nicht kenne. Wenn ich den Vorteil
kenne, so würde man sagen, daß ich die Geschicklichkeit be-
sitze, mich der Ueberlegenheit zu bedienen, die ich meinem
Nachbar gegenüber habe." Kein Wort von Rechtsansprüchen
auf Schlesien: das kommt erst am 7. November 1740. Eine
Randbemerkung lautet da: „Die Rechtsansprüche sind Sache
der Minister, also die Ihre. Es ist Zeit, im Geheimen daran
zu arbeiten, denn die Befehle an die Truppen sind gegeben."
Das ist alles. Machen Sie dem Volke vor, daß wir im
Recht sind, Sie brauchen es ja selbst nicht zu glauben. —
Und dann Bismarck. Das Elsaß ein deutsches Land: es

gehörte früher dem deutschen Reiche: also soll es wieder
deutsch werden. So begeistert man das Volk für die An-
nerion. Er selbst aber lacht darüber: „Professorenidee" und
meint, das käme schön heraus, wenn Preußen alle seine
eroberten Gebiete herausgeben müßte. Aber er benutzt ziel-
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